
 

 

 

 

 

 

Kurzfassung zur Österreichischen 

Umweltzeichenrichtlinie 

 

 

 

UZ 54, 1. Jänner 2014 

Emissionsarme Polstermöbel 

Diese Richtlinie zur Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens gilt für im 

Innenraum einzusetzende verwendungsfertige Polstermöbel gemäß DIN 68880  bzw. 

ÖNORM A 1681-2  die nicht überwiegend, d. h. zu mehr als 50 Vol.-%, aus Holz 

und/oder Holzwerkstoffen (Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten, Furnierplatten, 

jeweils unbeschichtet oder beschichtet) hergestellt werden und somit dem 

Umweltzeichen UZ 06 „Holzmöbel“ zuzuordnen sind. 

Die Anforderungen entsprechen vollinhaltlich der Vergabegrundlage RAL UZ 117 

„Emissionsarme Polstermöbel“ zur Vergabe des deutschen Umweltzeichens (Blauer 

Engel). Dies ist eine Initiative zur verstärkten Zusammenarbeit des österreichischen 

und anderer nationaler Umweltzeichensysteme. Interessierten Herstellern soll die 

Möglichkeit gegeben werden, zwei Zeichensysteme mit nur einer Prüfung zu nutzen. 

Polstermöbel können bei Herstellung, Nutzung und Entsorgung Umweltbelastungen 

verursachen. Die Anforderungen für das Umweltzeichen beziehen sich daher auf den 

gesamten Lebensweg von Polstermöbeln. Sie betreffen die Herstellung und die 

dabei eingesetzten Werkstoffe und Materialien, die Nutzungsphase sowie die 

Entsorgung von gebrauchten Polstermöbeln und von Verpackungsmaterial für den 

Transport von neuen Möbeln.  



 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte eine der Umweltzeichen-Adressen 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung V/7 

Ing. Josef Raneburger 

Stubenbastei 5, A-1010 Wien 

Tel: +43 (0)1 515 22-1650; Fax: Dw. 7649 

e-m@il: josef.raneburger@bmlfuw.gv.at 

www.umweltzeichen.at 

VKI Verein für Konsumenteninformation, 

Team Umweltzeichen 

DI Oswald Streif 

Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien 

Tel: +43 (0)1 588 77-272; Fax: Dw. 99 207 

e-m@il: ostreif@vki.at 

www.konsument.at/umweltzeichen 

 

Mit dem Umweltzeichen für Polstermöbel sollen Möbel gekennzeichnet werden 

können, die - über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus –  

 

- umweltfreundlich hergestellt werden - dies betrifft insbesondere Leder, Textilien und 

Polstermaterialien 

- die in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind und 

- keine Schadstoffe enthalten, die bei der Verwertung erheblich stören. 

 

Der Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und von emissionsarmen 

Holzwerkstoffen wird unterstützt.  

 

Umweltzeichen-Produkte finden Sie im Internet unter 

http://www.umweltzeichen.at/produkte 
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